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Dr. Eva Kocher, Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik 

Instrumente einer Europäisierung des Prozessrechts 
Zu den Anforderungen an den kollektiven Rechtsschutz im Antidiskriminierungsrecht 

Bis zum 19. Juli bzw. bis zum 2. Dezember 2003 sind die Richtlinien 2000/43/EG (Anwen-

dung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen 

Herkunft) und 2000/78/EG (allgemeiner Rahmen für die Verwirklichung der Gleichbehand-

lung in Beschäftigung und Beruf) in deutsches Recht umzusetzen. Im Anschluss an diese 

Richtlinien wurde zudem im letzten Jahr auch die Richtlinie 76/207/EWG über die Gleich-

behandlung der Geschlechter im Arbeitsleben reformiert (Richtlinie 2002/73/EG). Alle Richt-

linien regeln Diskriminierungsverbote für die Erwerbstätigkeit, also für das Arbeitsrecht; die 

Antirassismus-Richtlinie 2000/43/EG allerdings erfasst mit dem Zugang zu öffentlich zur 

Verfügung stehenden Gütern und Dienstleistungen auch das allgemeine Verbraucher- und 

Mietrecht (Art. 3(1)(h)). Nachdem eine rasche Umsetzung im Rahmen eines Entwurfs zur 

Änderung des BGB in der letzten Legislaturperiode gescheitert war, drohen nun sämtliche 

Umsetzungsfristen versäumt zu werden1. 

Die juristische Debatte um Umsetzungsnotwendigkeiten ist im letzten Jahr allerdings in 

Schwung gekommen, jedenfalls in der Grundsatzfrage des Diskriminierungsschutzes im 

Privatrecht sowie in der Arbeitsrechtswissenschaft. Anders als in der politischen Aus-

einandersetzung haben dabei verfahrensrechtliche Aspekte jedoch bisher noch kaum eine 

Rolle gespielt2. Dies ist vor allem deshalb erstaunlich, weil sich hier Entwicklungen abzeich-

nen, die grundsätzliche Fragen der Richtlinienumsetzung betreffen. Denn das Instrument der 

Richtlinien wird ja gerade dort eingesetzt, wo es letzten Endes nicht um eine Angleichung des 

Rechts, sondern um eine Angleichung der tatsächlichen Verhältnisse geht: Recht soll dann als 

Instrument hierzu dienen. Dieser Ausgangspunkt verlangt es ohnehin, rechtliche Regelungen 

jeweils in ihrem gesamten institutionellen Durchsetzungszusammenhang zu sehen, zu verglei-

chen und zu bewerten. Die grundsätzliche Vollzugs und Verfahrensautonomie der Mitglied-

staaten stand einer solchen Betrachtungsweise zwar lange Zeit entgegen; die Unterlassungs-

klagenrichtlinie 98/27/EG ist aber ein Beispiel für eine Entwicklung in Richtung einer zuneh-

menden europäischen Einflussnahme auf nationales Verfahrensrecht3.  

Mit der Einführung von Repräsentationsbefugnissen für Verbände in den Richtlinien 

2000/43/EG, 2000/78/EG und 2002/73/EG wird diese institutionelle Sichtweise nun verstärkt. 

Die entsprechenden Richtlinienvorschriften sind in der Literatur, wenn überhaupt, bisher 

überwiegend knapp unter dem Stichwort „Verbandsklagerechte“ abgehandelt worden4. Ver-

bandsbeteiligung ist jedoch nicht gleich Verbandsklage. Im Folgenden soll zunächst darge-
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stellt werden, welche Unterscheidungen hier im Einzelnen zu treffen sind (1), bevor darauf 

eingegangen wird, was die Richtlinien verfahrensrechtlich mindestens verlangen (2) und 

welche weitergehenden Fragen der allgemeine Grundsatz der Effektivität aufwirft (3). Das 

Antidiskriminierungsrecht bietet dabei auch eine Klammer für eine gemeinsame Betrachtung 

des Zivil- und Arbeitsprozessrechts. 

I. Formen des kollektiven Rechtsschutzes im Zivilrecht 

1. Funktionen einer Verbandsbeteiligung beim Rechtsschutz 
Eine Verbandsbeteiligung beim Rechtsschutz kann verschiedene Funktionen erfüllen. Rechts-

vergleichend und rechtsordnungsübergreifend ist sie seit den 70er Jahren zunächst vor allem 

unter dem Stichwort „Access to Justice“ eingefordert worden, also mit dem Ziel einer 

Erleichterung des Zugangs betroffener Einzelner zum Rechtsschutz. In diesem Zusammen-

hang wurden von Beginn an, insbesondere im europäischen Verbraucherrecht, auch repräsen-

tative Klagebefugnisse vorgeschlagen5.  

Zugangshindernisse haben nicht nur zur Konsequenz, dass bestehende subjektive Rechte und 

Individualinteressen nicht verwirklicht werden. In der Privatrechtsordnung ist der subjektive 

Rechtsschutz der einzige Weg zur „Bewährung des objektiven Rechts“ bzw. zur „Bewährung 

der Rechtsordnung“. Im deutschen Recht wurde die Debatte um repräsentative Klagebefug-

nisse deshalb meist unter dem Stichwort der „Prozessführungsbefugnisse im öffentlichen 

Interesse“ geführt6.  

Neben der Durchsetzung subjektiver Rechte und der Bewährung der Rechtsordnung kann eine 

Verbandsbeteiligung noch eine dritte Funktion erfüllen: Auf diesem Wege kann ein kollekti-

ver Sachverhalt, der diese Interessen und Rechte vieler Beschäftigter betrifft, in einem einzi-

gen Verfahren abgehandelt werden; insofern bietet das Verfahren Potenziale zu einer 

ressourcensparenden, (prozess-)ökonomischen Art und Weise der Behandlung eines sozialen 

Konflikts7.  

2. Modelle der Verbandsbeteiligung im Zivilgerichtsverfahren 
Entsprechend den unterschiedlichen Zielsetzungen gibt es auch verschiedene Modelle der 

Verbandsbeteiligung im Rechtsschutz. An Hand der Frage, wie sie das Verhältnis von 

Individualinteressen und überindividuellen Interessen gestalten, lassen sich die folgenden 

Formen einer Verbandsbeteiligung im Gerichtsverfahren unterscheiden: 

Im deutschen Arbeitsrecht kennt man bislang vor allem die Verbandsklagebefugnis im 

(kollektiven) Mitgliederinteresse. Jedenfalls seit der Entscheidung vom 20.4.1999 anerkennt 
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das BAG einen Unterlassungsanspruch der Koalitionen aus Art. 9 Abs. 3 GG gegen vertrag-

liche Einheitsregelungen, die Tarifbestimmungen verdrängen sollen8. Wiedemann hat sie als 

„Koalitionsklage“ bezeichnet9; mit ihr werden indirekt tarifliche Rechte der Mitglieder und 

direkt eigene Rechte des Verbands im Mitgliederinteresse durchgesetzt. Um eine ähnliche 

Klageform zur Durchsetzung von Rechten der Gewerkschaften und tariflicher Interessen ihrer 

Mitglieder handelt es sich zum Beispiel auch bei der Klagebefugnis nach Art. 135-4 des 

französischen Code du Travail10.  

Eine andere Konzeption findet sich bei der Unterlassungsklage zum Schutz von Verbraucher-

interessen im deutschen Unterlassungsklagengesetz (UKlaG) und nach der 

Unterlassungsklagen-Richtlinie 98/27/EG. Hier handelt es sich um eigenständige Verbands-

klagebefugnisse im öffentlichen Interesse bzw. im kollektiven Interesse betroffener 

Verbraucherinnen und Verbraucher unabhängig von der Mitgliedschaft im klagenden 

Verband. An dieser Interessenstruktur hat sich auch durch die Konzeption eines 

eigenständigen Anspruchs nichts geändert11. Auch der Behindertenschutz in Deutschland 

kennt für die Durchsetzung des Gleichbehandlungsverbots und des Anspruchs auf 

Barrierefreiheit gegen Träger der öffentlichen Gewalt ein eigenständiges öffentlich-

rechtliches „Verbandsklagerecht“. Der entsprechende § 13 des Behindertengleichstellungs-

gesetzes (BGG) ist seit dem 1.5.2002 in Kraft12.  

Lediglich ein prozessstandschaftliches Klagerecht enthält hingegen § 12 BGG. Er knüpft an 

§ 63 SGB IX an, der seit 1.7.2001 in Kraft ist, und nach dem Verbände, die nach ihrer Sat-

zung behinderte Menschen vertreten, bei einer Verletzung der Rechte behinderter Menschen 

(im Erwerbsleben) an deren Stelle und mit deren Einverständnis klagen können, wenn der 

Verband nicht selbst am Prozess beteiligt ist und alle Verfahrensvoraussetzungen wie bei 

einem Rechtsschutzersuchen durch den Betroffenen selbst vorliegen13. Damit sollten die 

Anforderungen des Art. 9(2) der Richtlinie 2000/78/EG in Hinblick auf den Behinderten-

schutz bereits umgesetzt werden. Es handelt sich um eine prozessstandschaftliche Klage im 

Interesse einzelner Rechtsinhaberinnen und Rechtsinhaber; mit ihr kann ein Verband Indivi-

dualbeschwerden und -klagen unterstützen.  

Im Arbeitsrecht gibt es darüber hinaus auch Regelungen über gesetzliche Prozessstandschaf-

ten, insbesondere § 25 HAG (Heimarbeitsgesetz). Danach können die Länder Entgelt-

ansprüche von Heimarbeiterinnen und Heimarbeitern mit Wirkung für und gegen diese 

einklagen14. Ihre Ansprüche auf Kurzarbeitergeld gemäß § 169 ff SGB III können Beschäftig-



Kocher, Instrumente einer Europäisierung des Prozessrechts 4   

te nicht einmal selbst einklagen; hier haben Arbeitgeber und Betriebsrat gar exklusive verfah-

rens- und prozessstandschaftliche Befugnisse15.  

Zuletzt sei noch ein materiell-rechtliches Modell der Verbandsbeteiligung im Rechtsschutz 

genannt: Nach wiederholten rechtspolitischen Vorstößen16 können die öffentlich geförderten 

Verbraucherverbände seit letztem Jahr nun auch „als verlängerter Arm von Individualinter-

essen“ tätig werden und gemäß § 3 Nr. 8 RBerG Forderungen, die an sie abgetreten wurden, 

„im Interesse des Verbraucherschutzes“ gerichtlich einziehen17. 

3. Übergänge zwischen den Modellen 
Unterscheidungen zwischen verschiedenen Verbandsbefugnissen lassen sich auch nach den 

Anspruchs- und Streitgegenständen treffen. Die eigenständige Verbandsklage tritt in der 

Regel als Feststellungs- oder Unterlassungsklagebefugnis auf; für eigenständige Verbands-

Zahlungsklagen bedürfte es eines entsprechenden materiell-rechtlichen Konzepts des kollekti-

ven Schadensersatzes18. Prozessstandschaftliche Zahlungsklagen hingegen könnten über Kon-

struktionen von opt-in- oder über opt-out-Verfahren zu Sammelklagen weiter entwickelt 

werden19. Über die Bündelung von Individualinteressen und –ansprüchen kann bei entspre-

chender Ausgestaltung das kollektive oder öffentliche Interesse Verfahrensgegenstand wer-

den. 

Wie solche Übergänge funktionieren können, hat nicht zuletzt der BGH gezeigt. Er hat aus 

den allgemeinen Regeln für die gewillkürte Prozessstandschaft eine Mitgliederverbandsklage 

im kollektiven Interesse entwickelt. Die Leitentscheidung hierzu stammt aus dem Jahre 

196720. Der Deutsche Anwaltsverein klagte damals gegen einen Wettbewerbsverein wegen 

Verstoßes gegen § 1 Rechtsberatungsgesetz und berief sich dafür auf entsprechende schutz-

gesetzliche Unterlassungsansprüche seiner Mitglieder. Der BGH erkannte als wirksame 

Ermächtigung für die gewillkürte Prozessstandschaft eine Satzungsbestimmung an, nach der 

der Verein im Rahmen des Vereinszwecks die Rechte seiner Mitglieder im eigenen Namen 

geltend machen könne, soweit die Mitglieder dem nicht widersprächen. Das zur Prozess-

führung berechtigende eigene schutzwürdige Interesse des Verbandes sah der BGH in den 

verfolgten satzungsgemäßen Zwecken. Denn diese stünden in Übereinstimmung mit dem 

Schutzzweck des Gesetzes, dessen Verstoß geltend gemacht wurde.  

Das BAG hat diese Konstruktion allerdings für das Arbeitsrecht nie anerkannt21. Die Ent-

scheidung vom 20.4.1999 betraf eigene Ansprüche der Koalitionen aus Art. 9 Abs. 3 GG und 

damit materiell-rechtlich eingegrenzte Konstellationen. Ein Interesse von Repräsentativver-
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bänden an der prozessstandschaftlichen Durchsetzung von Einzelansprüchen wird im deut-

schen Arbeitsprozessrecht nicht anerkannt. 

II. Europarechtliche Anforderungen an das deutsche Recht I: 
Repräsentationsbefugnisse von Verbänden 

Schon deshalb besteht ein Umsetzungsbedarf der Richtlinien im deutschen Arbeitsprozess-

recht22. Denn Art. 7(2) Richtlinie 2000/43/EG, Art. 9(2) Richtlinie 2000/78/EG und der neue 

Art. 6(3) der Richtlinie 76/207/EWG (geändert durch die Richtlinie 2002/73/EG) sehen vor: 

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verbände, Organisationen oder andere juristische 

Personen, die gemäß den in ihrem einzelstaatlichen Recht festgelegten Kriterien ein recht-

mäßiges Interesse daran haben, für die Einhaltung der Bestimmungen dieser Richtlinie zu 

sorgen, sich entweder im Namen der beschwerten Person oder zu deren Unterstützung und 

mit deren Einwilligung an den in dieser Richtlinie zur Durchsetzung der Ansprüche vorgese-

henen Gerichts- und/oder Verwaltungsverfahren beteiligen können.“ Es soll also mittels 

Rechtsstreiten über individuelle Rechte die Geltendmachung allgemeiner Rechtsdurchset-

zungsinteressen ermöglicht werden. Im Gegensatz zum Beispiel zum ersten Kommissions-

entwurf zur Richtlinie 2002/73/EG23, der sich auf eine Benennung der rechtlichen Vertretung 

durch Verbände beschränkte („im Namen der beschwerten Person“), wird nun auch die Unter-

stützung der betroffenen Person bei Einwilligung als verbandliches Handlungsmittel benannt.  

1. Zur Rechtskonstruktion der Prozessstandschaft 
Dies könnte im deutschen Recht durch die Regelung einer prozessstandschaftlichen Repräsen-

tationsbefugnis oder einer materiell-rechtlichen Lösung über eine Abtretungskonstruktion 

entsprechend § 3 Nr. 8 RBerG umgesetzt werden.  

Gegen die Umsetzung in der Form der rechtlichen Vertretung vor Gericht sprechen 

gewichtige Argumente. Diese bestünde in einem Tätigwerden im ausschließlichen Interesse 

des oder der Betroffenen. Es handelte sich nicht um eine Beteiligung des Verbandes im 

engeren Sinne, bei der dieser auch die von ihm repräsentierten Interessen einbringen könnte, 

zum Beispiel durch das Einbringen von Schriftsätzen im eigenen Namen und im überindivi-

duellen Interesse. Die Richtlinienregelung verfolgt aber durchaus das Anliegen, eine eigen-

ständige Verbandsbeteiligung zu ermöglichen und nicht lediglich den Zugang zum Rechts-

schutz durch Betroffene zu erleichtern. Im ersten Kommissionsentwurf zu 2002/73/EG wurde 

dies dadurch deutlich gemacht, dass die fragliche Regelung in Absatz 3 der Regelungen über 

die unabhängige Stelle untergebracht war, also als Teil der Regelungen über die Über-

wachung und Förderung einer tatsächlichen breitenwirksamen Rechtsanwendung. In der 
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verabschiedeten Fassung wird dasselbe Anliegen nun dadurch klargestellt, dass die Befugnis 

nun auf „Verbände, Organisationen und andere juristische Personen“ beschränkt bleiben soll, 

die ein „Interesse daran haben, für die Einhaltung der Bestimmungen dieser Richtlinie zu 

sorgen“, also auf Institutionen, die das Rechtsdurchsetzungsinteresse repräsentieren.  

Eine Anknüpfung an den § 11 Abs. 1 Satz 2 und 3 ArbGG, die Gewerkschaften und Berufs-

verbänden die Rechtsvertretung vor dem Arbeitsgericht ermöglichen, kommt also nicht in 

Betracht. Die Norm setzt ohnehin ein Rechtsverhältnis zwischen Verband und Rechts-

inhaberin voraus, bezieht sich also nur auf Mitgliedsverbände. Dies ist kein geeigneter 

Ansatzpunkt zur Durchsetzung von Antidiskriminierungsrecht, das diffuse und schwer organi-

sierbare Interessen schützt24. Die Richtlinienvorschriften sehen deshalb zu Recht von dem 

Erfordernis eines mitgliedschaftlichen Verhältnisses zwischen Rechtsinhaber/in und Vereini-

gung ab. Aus demselben Grund kann für die Umsetzung im Zivilprozessrecht auch nicht auf 

die Rechtsprechung des BGH über die prozessstandschaftliche Mitgliederverbandsklage ver-

wiesen werden.  

Ein Modell streithelferischer (oder gar streitgenossenschaftlicher) Beteiligung der Verbände 

wiederum erforderte eine Begründung eigenständiger Rechte für die Repräsentativinstitu-

tionen25, während eine bloße Beteiligung mit Schriftsätzen als „amicus curiae“26 die 

zugangserleichternden und -unterstützenden Funktionen der von den Richtlinien gewünschten 

Verbandsbeteiligung vernachlässigen würde. 

Insgesamt spricht somit einiges dafür, sich an § 63 SGB IX orientieren, mit dem die Richt-

linie 2000/78/EG in Hinblick auf den Schutz behinderter Menschen insoweit bereits umge-

setzt wurde27. Damit würde auch Rechtseinheitlichkeit innerhalb des nationalen Rechts jeden-

falls insofern gesichert, dass nicht für jedes Diskriminierungsverfahren ein anderes 

Durchsetzungsmodell gewählt wird. Auch der französische Gesetzgeber hat jedenfalls für das 

Arbeitsrecht (neben der Erweiterung der eigenständigen Verbandsklagebefugnis) die 

Konstruktion der Prozessstandschaft gewählt28.  

2. Das rechtmäßige Interesse an der Rechtsdurchsetzung 
Da alle fraglichen Richtlinien eine Einwilligung der Rechtsinhaberinnen und Rechtsinhaber 

verlangen, kommt keine gesetzliche, sondern lediglich eine gewillkürte Prozessstandschaft in 

Frage. Hierbei bedarf jedoch die Zuständigkeit, das heißt die Frage, welche Vereinigungen 

das „rechtmäßige Interesse“ an der Durchsetzung der Diskriminierungsverbote der Richtlinien 

repräsentieren können, einer gesetzlichen Regelung.  
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Denn bislang gibt es im deutschen Recht eine formale Zuständigkeit für die Durchsetzung 

von Diskriminierungsverboten allenfalls für Betriebs- und Personalräte nach §§ 75, 80 

BetrVG und den entsprechenden personalvertretungsrechtlichen Vorschriften. Eine 

entsprechende prozessstandschaftliche Klagebefugnis für die Betriebsräte würde jedoch das 

Rechts- und Interessendurchsetzungskonzept des Betriebsverfassungsgesetzes ändern29; 

danach haben die Betriebsräte formale Handlungsbefugnisse nur in Fragen kollektiver Rege-

lung, nicht aber für die Durchsetzung individueller Rechte. In diese Struktur einzugreifen, 

kann mit den Richtlinien nicht gewollt sein. Ohnehin sind diese lediglich gesetzlich, nicht 

aber mitgliedschaftlich legitimierten Organe kaum „die juristischen Personen“, wie sie die 

Richtlinien im Blick haben. 

Anders ist dies im Falle der Koalitionen30. Für sie ergibt sich eine entsprechende Repräsenta-

tionsbefugnis bereits aus dem durch europäisches Recht beeinflussten Koalitionsrecht31. Die 

Antidiskriminierungsrichtlinien enthalten sämtlich Vorschriften über eine Förderung des 

Sozialen Dialogs zur Umsetzung des Gleichbehandlungsrechts (Art. 13 der Richtlinie 

2000/78/EG, Art. 8b der geänderten Richtlinie 76/207/EWG, Art. 11 der Richtlinie 

2000/43/EG)32; sie setzen damit entsprechende materielle Zuständigkeiten der 

Sozialpartnerorganisationen voraus. 

Es wäre aber ein Missverständnis zu glauben, dass die Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung 

der Vorschriften zu verbandlichen verfahrensrechtlichen Repräsentationsbefugnissen an 

bestehende Kompetenzzuweisungen gebunden wären. Die hier diskutierten Vorschriften stel-

len sie vielmehr vor die Aufgabe, solche Kompetenzzuweisungen auch explizit 

vorzunehmen33. Im Recht des Diskriminierungsschutzes bietet es sich an, entsprechend § 63 

SGB IX und § 12 BGG sowie entsprechend § 4 UKlaG an Selbstermächtigungen durch 

Satzungen anzuknüpfen und diesen insofern Außenwirkung zuzusprechen. Klagebefugt wären 

damit private Vereinigungen, die sich satzungsgemäß für die jeweils benachteiligte Gruppe 

einsetzen. Diese Herangehensweise entspricht auch der Rechtsprechung des BGH in seiner 

Rechtsprechung zur prozessstandschaftlichen Mitgliederverbandsklage. Danach stellt eine 

satzungsgemäße Zuständigkeit zur Interessenwahrnehmung, die sich mit Anforderungen des 

objektiven Rechts deckt, auch das erforderliche rechtliche Interesse für eine gewillkürte 

Prozessstandschaft dar34. 

Ein konstitutives Eintragungsverfahren entsprechend § 4 UKlaG sowie §§ 12, 13 Abs. 3 BGG 

erscheint hier unzweckmäßig. Was die Befugnis der Koalitionen angeht, würde damit über die 

historisch begründete Organisation der Gewerkschaften als nicht rechtsfähige Vereine35 
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hinweg gegangen. Dieser Weg erscheint schon rechtspolitisch nicht gangbar. In Bezug auf 

andere Interessenvertretungsvereinigungen wiederum bedeutete die Eintragungslösung, dass 

die Klagebefugnis jeweils gegenständlich beschränkt müsste. So sollte zum Beispiel eine Ver-

einigung, die sich gegen rassistische Diskriminierung einsetzt, nur Verletzung dieses Diskri-

minierungsverbots geltend machen können. Damit müsste die Anerkennung jeweils auf 

bestimmte Diskriminierungsmerkmale beschränkt erfolgen, mit der Notwendigkeit, eine 

entsprechende Anzahl von Listen zu führen, sowie der gerichtlichen Überprüfung, ob das laut 

Satzung repräsentierte Interesse mit dem im Einzelfall geltend gemachten Interesse über-

einstimmt. Angesichts dessen erscheint es sachgerechter und effizienter, das rechtliche Inter-

esse an der prozessstandschaftlichen Geltendmachung im Rahmen einer Prüfung der Sach-

urteilsvoraussetzungen insgesamt durch das Gericht prüfen zu lassen. So lautet auch § 63 

SGB IX: „Verbände, die nach ihrer Satzung behinderte Menschen auf Bundes- oder Landes-

ebene vertreten“. 

3. Regelungsorte 
Mit der Verbreiterung und Verallgemeinerung von Elementen kollektiven Rechtsschutzes im 

Zivil- und Arbeitsprozessrecht nehmen die Argumente für eine Regelung im ArbGG bzw. der 

ZPO zu36. Um im Rahmen des so organisierten Individualrechtsschutzes den Rechtsdurchset-

zungsinteressen auch die nötige Breitenwirkung zu verleihen, müsste darüber hinaus für zivil-

prozessuale Streitigkeiten die erstinstanzliche Zuständigkeit des Landgerichts vorgesehen 

werden37. 

Flankierend wären auch Anpassungen im Rechtsberatungsgesetz erforderlich. Denn § 7 

RBerG berechtigt lediglich berufsständische Vereinigungen zur erlaubnisfreien prozessstand-

schaftlichen Geltendmachung von Mitgliederinteressen38. Eine Ergänzung von § 3 des 

Rechtsberatungsgesetzes wäre also ebenfalls vonnöten39.  

III. Europarechtliche Anforderungen an das deutsche Recht II:  
Effektive Rechtsverwirklichung  

1. Die Grenzen einer Anknüpfung am Individualrechtsschutz 
Bei der Prozessstandschaft ist die Verbandsbeteiligung darauf reduziert, einzelne Betroffene 

bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche faktisch zu unterstützen. So könnten zwar private Ver-

einigungen einschließlich der Koalitionen „Diskriminierungen vor Gericht bringen“; die 

Organisation von Muster- wie von Massenklagen durch die ermächtigten Vereine und Ver-

bände würde erleichtert40. Die Befugnis bestünde allerdings nicht in Form eines eigen-

ständigen Verbandsanspruchs, sondern in formaler Anbindung an Rechte konkret betroffener 
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Personen41. Öffentliche und kollektive Interesse könnten nur in Verbindung mit einem kon-

kreten Individualanspruch thematisiert werden42.  

Selbst die Zugangsbarrieren zum Rechtsschutz, denen einzelne Beschäftigte bei der Rechts-

verwirklichung begegnen, können mit der Prozessstandschaft nur sehr begrenzt vermindert 

werden; denn jedenfalls im Arbeitsrecht gehen die Zugangsbarrieren letztlich wesentlich auf 

grundsätzliche Abhängigkeiten im Arbeitsverhältnis zurück43: Beschäftigte befürchten (in der 

Regel nicht zu Unrecht) Nachteile für den Fall, dass sie gegen den Arbeitgeber gerichtlich 

vorgehen. Sogar bei der gesetzlichen Prozessstandschaft nach § 25 HAG hat sich die Scheu, 

namentlich gegen das Unternehmen vorzutreten, auf das man für seinen Lebensunterhalt 

angewiesen ist, als hinderlich ausgewirkt44. Für eine gewillkürte Prozessstandschaft, die an 

eine Zustimmung der Betroffenen geknüpft ist, dürfte dies in noch stärkerer Weise gelten. 

Auch der Verband kann so nicht unabhängig von den Zwängen des einzelnen Arbeitsverhält-

nisses handeln.  

Deshalb ist schon für kollektive Sachverhalte eine allgemeine arbeitsrechtliche Verbandsklage 

vorgeschlagen worden45. Weit verbreitet sind auch entsprechende rechtspolitische Vorschläge 

für das Antidiskriminierungsrecht. Vor allem im Bereich der Geschlechtergleichbehandlung 

ist unter dem Gesichtspunkt des effektiven Rechtsschutzes in Deutschland wiederholt die 

Einführung von Verbandsklagebefugnissen der Gewerkschaften und Gleichstellungsverbän-

den gefordert worden, sowohl für das Arbeits-46 wie für das Zivilprozessrecht47. Denn hier 

geht es nicht in erster Linie um konkrete wirtschaftliche und Besitzstandsinteressen, sondern 

um Bürgerrechte, die elementare Voraussetzungen zivilgesellschaftlicher Kommunikation 

betreffen. Es handelt sich um eine Angelegenheit der ganzen Gesellschaft, wenn Personen auf 

Grund bestimmter Merkmale anders behandelt werden als andere, so dass ihre individuelle 

Würde hinter ihren Gruppenmerkmalen zurücktreten muss48. Nicht zufällig ist deshalb im 

ersten umfassender angelegten Antidiskriminierungsgesetz Deutschland, dem BGG, die 

prozessstandschaftliche Befugnis mit einer eigenständigen Verbandsklagebefugnis verbunden 

worden, die unmittelbar zur Erhebung von Unterlassungsklagen ermächtigt49.  

Für eine Verstärkung des kollektiven Rechtsschutzes im Antidiskriminierungsrecht kann man 

sich in unterschiedlicher Weise auf rechtsvergleichende Vorbilder beziehen. Im Rechtsver-

gleich mit anderen demokratischen Industriestaaten dürfte Deutschland jedenfalls fast das ein-

zige Land sein, dass die Rechtsdurchsetzung im Antidiskriminierungsrecht allein den Betrof-

fenen überlässt50.  
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So gibt es einerseits Länder wie England, Österreich, die Niederlande oder die skandinavi-

schen Länder, die den Schwerpunkt auf die Kontrolle und Rechtsdurchsetzung durch 

Ombudsleute oder ähnliche unabhängige Verwaltungsorgane legen; in England gibt es inso-

fern für jedes Diskriminierungsmerkmal eine eigenständige Kommission51. Auf der anderen 

Seite stehen Länder, die vor allem auf eine gerichtliche Durchsetzung mit Hilfe von Ver-

bandsklagen von Gleichstellungsverbänden oder mit Hilfe der Gewerkschaften setzen. Dazu 

gehören vor allem die Länder des romanischen Rechtskreises wie Frankreich, Spanien oder 

Italien, aber auch Österreich; diese kennen ohnehin allgemeine eigenständige Verbandsklage-

befugnisse der Gewerkschaften im Arbeitsprozessrecht52. Sie sind zum Beispiel in Frankreich 

nun auf private Vereinigungen ausgedehnt worden, die sich für Gleichbehandlung einsetzen53. 

Auch im schweizerischen Recht gibt es seit einigen Jahren eine eigenständige Verbandsklage 

solcher privater Vereinigungen im Recht der Geschlechtergleichbehandlung54. Häufig werden 

diese Befugnisse miteinander und mit anderen kombiniert. So setzt zum Beispiel Frankreich 

im Antidiskriminierungsrecht auch auf die strafrechtliche Durchsetzung mit der Hilfe der 

Staatsanwaltschaften55.  

In den verschiedenen Modellen werden jeweils auch unterschiedliche Wege gewählt, um 

„Interessenkollisionen in Fällen, in denen Verbänden eine Doppelrolle [als Repräsentanten 

des individuellen und des kollektiven Interesses] zufallen könnte“, zu regulieren. Eine 

Verhinderung solcher Doppelrollen dadurch, dass der kollektive Rechtsschutz (wie bei der 

Prozessstandschaft) mit einem Individualverfahren formal verkoppelt bleibt56, versäumt 

dagegen die Chance, private Vereinigungen überhaupt bewusst als Repräsentanten von 

Rechtsdurchsetzungsinteressen einsetzen zu können und vernachlässigt die Tatsache, dass 

kollektive und allgemeine Interessen letztlich immer im Interesse konkreter Individuen recht-

lich geschützt werden.  

2. Das europarechtliche Gebot der Effektivität 
Eine Rechtsvereinheitlichung bei den Verfahren und Institutionen der Rechtsdurchsetzung gilt 

zwar zurzeit nicht für möglich; erste Ansätze für die Entwicklung eines gemeineuropäischen 

Prozessrechts sind gescheitert57. Denn gerade im Verfahrensrecht sind die nationalen Rechte 

stark von kulturellen und historischen Besonderheiten geprägt. Rechtsvergleiche im Prozess-

recht erfordern eine Einbeziehung sämtlicher Rahmenbedingungen von der Struktur der 

juristischen Berufe bis zu den Kostenregelungen58.  

Dementsprechend ist auch der Europäische Gerichtshof immer von einer Vollzugs- und Ver-

fahrensautonomie der Mitgliedstaaten ausgegangen59 und hat für die Richtlinienumsetzung 
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zunächst nur verlangt, dass die Rechtsdurchsetzung für Ansprüche aus dem nationalen Recht 

und gemeinschaftsrechtlichen Ansprüchen nicht unterschiedlich sei. In den letzten Jahren ist 

hier aber ein Perspektivwechsel eingeleitet worden. Bereits Art. 7 der Richtlinie 93/13/EWG 

über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen sah eine bestimmte Form des kollek-

tiven Rechtsschutzes vor; sie wurde mit der Unterlassungsklagenrichtlinie auf das gesamte 

Verbraucherrecht ausgedehnt und konkretisiert. Auch der Gerichtshof bezieht immer mehr 

das gesamte rechtliche Umfeld von Rechten und Ansprüchen ein, um zu beurteilen, ob Richt-

linien wirksam umgesetzt wurden60. Vor allem im Verbraucherschutzrecht betrachtet der 

Gerichtshof den zivilgerichtlichen Rechtsschutz zunehmend als Teil eines „Systems“ der 

Rechtsdurchsetzung, in dem auch ein Ungleichgewicht zwischen den Parteien berücksichtigt 

und eventuell ausgeglichen werden müsse61. Dabei kommt es dem Gerichtshof auch darauf 

an, welche Befugnisse die Gerichte im Zusammenhang mit einzelnen Rechtsstreiten erhalten. 

Behandelt wurden Fragen der Beweislastverteilung, der Sanktionen, des einstweiligen Rechts-

schutzes62, des Dispositions- und Verhandlungsprinzips im Gegensatz zur Amtsermittlung63, 

der Fristen für die Geltendmachung von Rechten64, der Information über Rechte, der Kompli-

ziertheit der Geltendmachung, der Prozesskosten, etc.65  

Im Richtlinienrecht wird so von den Mitgliedsstaaten letztlich Justizgewährleistung in einem 

materiellen Sinne verlangt66. Dieser Ansatz steht im größeren Zusammenhang des „Grundsat-

zes der Effektivität“. Es ist bereits seit Langem ein Gebot der effektiven Rechtsdurchsetzung 

bei der nationalen Umsetzung von europäischen Richtlinien anerkannt. Die bisherige 

Rechtsprechung des EuGH hat sich dabei bislang vor allem mit Sanktionen befasst. Im 

deutschen Recht sind insofern bereits verschiedene Sanktionsregelungen in § 611a BGB an 

diesem Gebot gescheitert67.  

3. Die Anforderungen der Gleichbehandlungsrichtlinien und das 
Effektivitätsgebot 

Die hier behandelten Richtlinienvorschriften können als weiteres Beispiel für diese Entwick-

lung gesehen werden: Auch im europäischen Antidiskriminierungsrecht bleibt es immer weni-

ger den Mitgliedsstaaten überlassen, welche Mittel für einen effektiven Rechtsschutz sie als 

geeignet auswählen. Weitere Beispiele finden sich in den Vorschriften über die Einrichtung 

unabhängiger Stellen in Art. 8a der geänderten Geschlechtergleichbehandlungsrichtlinie 

76/207/EWG und nach Art. 13 der Antirassismusrichtlinie 2000/43/EG68. 

Sie stellen eine Form der Konkretisierung des „Grundsatzes der Effektivität“ dar. Eine wirk-

liche Harmonisierung ist hier nach wie vor schwierig; denn die Wirksamkeit der Rechtsdurch-
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setzung ist Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels von Sanktionen, Beweislastverteilun-

gen, prozessualen Vorschriften und eines Zusammenwirkens von Einzelpersonen, öffent-

lichen und privaten Institutionen und Gerichten. Dieses Zusammenspiel sieht in den Mitglied-

staaten aus historischen, kulturellen und politischen Gründen jeweils ganz unterschiedlich 

aus. Welche Anforderungen sich aus dem Effektivitätsgebot konkret für das jeweilige 

nationale Recht ergeben, ist von den nationalen Durchsetzungsstrukturen insgesamt abhän-

gig69. Anerkannte Indikatoren, an Hand derer sich die Wirksamkeit der Rechtsdurchsetzung 

evaluieren ließe, gibt es nicht. Die hier behandelten Vorschriften über die verfahrensrechtliche 

Repräsentationsbefugnis privater Vereinigungen können deshalb nicht als abschließende 

Regelung des Effektivitätsgebots angesehen werden, sondern lediglich als punktuelle Schritte 

in Richtung einer Harmonisierung.  

Für das deutsche Recht ergibt sich damit ein spezifisches Problem. Klammert sich Deutsch-

land bei der Umsetzung an den Wortlaut der Richtlinienvorschriften, läuft es Gefahr, im 

Rechtsvergleich hinter jedem der verschiedenen Rechtsdurchsetzungskonzepte in anderen 

Mitgliedsstaaten zurückzubleiben und das Harmonisierungsanliegen in Bezug auf den 

„Grundsatz der Effektivität“ zu unterlaufen70.  
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Juristische Wochenschrift (NJW) 2000, 2463; Hopt/Baetge 
(Fn 17) 41; Baetge, Das Recht der Verbandsklage auf neuen 
Wegen, Zeitschrift für Zivilprozeß (ZZP) 112 (1999) 342, die 
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Hensen, in: Peter Ulmer/Hans Erich Brandner/Horst-Diether 
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europäischen Rechtsordnung: liber amicorum Norbert Reich, 
1997, 868 f zum Problem der Zuständigkeit in 
Verbraucherstreitigkeiten mit geringem Streitwert; zur 
Bedeutung von Zuständigkeitsfragen für die Rechtsfortbildung 
auch Curt Wolfgang Hergenröder, Zivilprozessuale Grundlagen 
richterlicher Rechtsfortbildung, 1995, 19 ff. 
38 Siehe zum Beispiel Bundesgerichtshof (BGH) 13.11.2001, BGHZ 
149, 165 ff. 
39 So auch schon der Entwurf für ein zivilrechtliches 
Antidiskriminierungsgesetz vom Dezember 2001 (Nachweise in 
Fn 2; es war an die Anfügung eines § 3 Nr. 10 gedacht). Auch 
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denselben Arbeitgeber, so wäre für alle diese Verfahren der 
Gerichtsstand am Ort der Erbringung der Arbeitsleistung 
einschlägig, woraus sich auch die Möglichkeit einer 
Zusammenfassung in einem einzigen Verfahren ergäbe. 
41 Diese beiden Gesichtspunkte vermischt Bauer, Europäische 
Antidiskriminierungsrichtlinien und ihr Einfluss auf das 
deutsche Arbeitsrecht, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 
2001, 2675.  
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Framework on Equal Treatment of Persons in EC Law, European 
Law Journal 2002, 290 ff (299). Zu entsprechenden Schwächen 
von nicht formalisierten Musterverfahren siehe schon Stadler 
(Fn 7) 3 ff; Pfarr/Kocher (Fn 5) 76 ff. 
43 Zu den Zugangsbarrieren im Arbeitsrecht siehe zum Beispiel 
Kocher (Fn 7) 18 f m.w.N.  
44 Siehe zu den entsprechenden faktischen Hindernissen bei der 
prozessstandschaftlichen Klagebefugnis nach § 25 HAG 
ausführlich Pfarr/Kocher (Fn 5) 162 ff; vgl. auch die 
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 19.3.2003, 4 AZR 
271/02 zur Notwendigkeit, konkrete Namen zu nennen (noch nicht 
veröffentlicht); dies gilt für die Prozessstandschaft 
notwendiger Weise ohnehin. 
45 Ein ausformulierter Vorschlag wurde gemacht in Kocher 
(Fn 7); vgl. auch Volker Rieble, Arbeitsmarkt und Wettbewerb, 
1996, Rn 1170 ff; Däubler, Kollektive Durchsetzung 
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individueller Rechte?, Arbeit und Recht (AuR) 1995, 305 ff; 
Gamillscheg, Durchsetzungsschwächen des Tarifvertrags, 
AuR 1996, 356. 
46 Pfarr/Kocher (Fn 5) 221 ff; ein Überblick über die 
Forderungen findet sich dort auf 31 ff; siehe hier nur 
stellvertretend Monika Schlachter, Wege zur 
Gleichberechtigung. Vergleich des Arbeitsrecht der 
Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten, 1993, 
442 ff; ein ausformulierter Vorschlag findet sich in Kocher 
(Fn 7); für eine Verbandsklage im Rahmen eines 
Gleichstellungsgesetzes für die Privatwirtschaft siehe 
Pfarr/Weber/Rust/Schiek/Laskowski/Kocher, S. 81 ff, in: Heide 
M. Pfarr (Hg.), Ein Gesetz zur Gleichstellung der Geschlechter 
in der Privatwirtschaft, 2001. 
47 Dagmar Schiek, Differenzierte Gerechtigkeit, 1999, 413 ff; 
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berechtigen; Wiedemann/Thüsing, DB 2002, 470 halten einen 
solchen zivilrechtlichen Verbandsanspruch für eine 
systemkonforme Erweiterung des UKlaG; siehe auch Hopt/Baetge 
(Fn 17) 3 ff; 39 ff für die Erweiterung der Unterlassungsklage 
über das Verbraucherrecht hinaus, ähnlich entsprechender 
Regelungen in den Niederlanden. 
48 Vgl. zum Beispiel Baer, ZRP 2002, 290 ff; Neuner, 
Diskriminierungsschutz durch Privatrecht, JZ 2003, 58 f; 
Schiek (Fn 47) 24 ff m.w.N. 
49 Siehe dazu oben bei Fn 12. 
50 Vgl. auch den Überblick von Hoppe, Europäischer Schutz vor 
sexueller Diskriminierung beim Zugang zur Arbeit, ZEuP 2002, 
78 ff (91 ff zu den unterschiedlichen Wegen, die die 
Mitgliedsstaaten im Recht der Geschlechterdiskriminierung als 
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Pfarr/Kocher (Fn 5) 137 ff; 144 f zur österreichischen 
Gleichbehandlungskommission; Gerlind Wisskirchen, Mittelbare 
Diskriminierung von Frauen im Erwerbsleben, 1994, 177 f; siehe 
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Arbitration Service); für die Rechtsdurchsetzungskonzepte der 
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niederländischen Gleichstellungskommission siehe Havinga, 
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WSI-Mitteilungen 2001, 514 ff. 
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allgemeinen Verbandsbefugnissen im Arbeitsrecht, insbesondere 
in den Niederlanden, Schweiz, Österreich und Frankreich siehe 
Pfarr/Kocher (Fn 5) 85 ff; siehe auch 95; 144 f zur 
österreichischen Klage der in der Gleichbehandlungskommission 
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siehe auch genauer Kieninger, in: Basedow/Hopt/Kötz/Baetge 
(Hg.) (Fn 17) 253 ff für die allgemeine Verbandsklage in 
Spanien; Frenk/Boele-Woelki, in: Basedow/Hopt/Kötz/Baetge 
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nach Art. 3:305a des Niederländischen Bürgerlichen 
Gesetzbuchs; dazu auch Pfarr/Kocher (Fn 5) 85 f. 
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Pfarr/Kocher (Fn 5) 95 ff. 
55 Le Friant, AuR 2003, 55; Puttfarken/Franke (Fn 34), 149 ff. 
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BT-Drucks. 14/5074, 111. 
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(1996), 345 ff mit entsprechend kritischen Anmerkungen von 
Roth, ZZP 109 (1996), 311 ff; zur Diskussion siehe die 
Beiträge in Wolfgang Grunsky/Rolf Stürner/Gerhard 
Walter/Manfred Wolf (Hg.), Wege zu einem europäischen Zivil-
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Diversitate Unitas?, in: Jürgen Basedow u.a. (Hg.), 
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58 Cappelletti (Fn 5); für das deutsche Recht insbesondere Koch 
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Prozessrechtsharmonisierung durch Schiedsgerichte, ZEuP 2001, 
441 ff (513). 
59 Cahn, Gemeinschaftsrecht und nationales Verfahrensrecht 
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und Peterbroeck), ZEuP 1998, 974. 
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Cofidis-Urteil des EuGH, EuZW 2003, 6; für eine solche 
Herangehensweise siehe auch Wagner, ZEuP 2001, 441 ff (447: 
Das Prozessrecht definiere die Durchsetzungsbedingungen des 
materiellen Rechts).  
61 Vor allem EuGH 27.6.2000, Rs. 240/98 (Océano Grupo/Murciano 
Quintero u.a.), Slg. 2000, I-4941, Rn 27; dazu auch Bericht 
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2000 (248) endg. S. 39); Pfeiffer, ZEuP 2003, (Fn 61), 
S. 141 ff; Rott, EuZW 2003 (Fn 60), S. 8. Zum Problem allge-
mein auch KOM 2000 (248), S. 21 f. 
64 EuGH 14.12.1995, Rs. 312/93, Slg. 1995, 4599 ff 
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dem Durchsetzungsanspruch von Normen; vgl. auch EuGH 
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u.a.), Slg. 2000, I-3201.  
65 Überblick bei Rott, EuZW 2003, 7. 
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EuZW 2003, 5 ff. 
67 EuGH 22.4.1997, Rs. 180/95 (Draehmpaehl), Slg. 1997, 2195; 
vorher schon EuGH 10.04.1984, Rs. 14/83 (v.Colson/Kamann), 
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